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§ 1 Versicherte Sachen 
Versichert sind das in der Polizze genannte Fahrzeug, 
die Maschinenanlage, die Ausrüstung, das Inventar, die 
Beiboote, das Zubehör und die persönlichen Effekten. 
 
§ 2 Geltungsbereich 
1. Die Versicherung gilt für das in der Polizze genannte 
Fahrtgebiet. Es besteht Versicherungsschutz auch wäh-
rend aller üblichen Aufenthalte der versicherten Sachen 
außerhalb des Wassers (z.B. Winterlagerung, Werftauf-
enthalt), einschließlich des Anlandnehmens und Zuwas-
serlassens. Gelegentliches Überschreiten der Fahrt-
grenzen gilt mitversichert, ist aber dem Versicherer 
unverzüglich zu melden. Der Versicherer kann in diesen 
Fällen eine angemessene Zuschlagsprämie erheben. 
2. Für Transporte der versicherten Sachen gilt § 4. 
 
§ 3 Umfang des Versicherungsschutzes 
1. Der Versicherer haftet für Verlust und Beschädigung 
der versicherten Sachen bei Strandung, Wasserein-
bruch, Sinken, Angrundgeraten, Brechen/Knicken/Ver-
winden von Masten, Bäumen und Spieren, Reißen von 
stehendem und laufendem Gut, Unfall, Brand, Sengen, 
Schmoren, Kurzschluss, Blitzschlag, Explosion, höherer 
Gewalt, Einbruchdiebstahl, Raub, Piraterie, Diebstahl 
des ganzen Fahrzeugs, mut- oder böswilligen Hand-
lungen dritter Personen (z.B. Vandalismus), Zusam-
menstoß mit festen oder schwimmenden Gegen-
ständen. Als Sinken gilt auch, wenn das Fahrzeug we-
gen einer unmittelbaren Gefahr für Leib oder Leben 
aufgegeben werden musste und nicht innerhalb von 3 
Monaten wiedergefunden wird. 
2. Bei Diebstahl einzelner Gegenstände besteht De-
ckung, wenn die Gegenstände mit dem Fahrzeug fest 
verbunden oder sachgemäß an Deck verzurrt sind; für 
Außenbordmotoren besteht diese Diebstahldeckung 
nur, wenn die Außenbordmotoren mit einer geeigneten 
Diebstahlschutzvorrichtung gesichert sind. 
3. Wenn besonders vereinbart ist, dass die Ver-
sicherung auch bei Verwendung des Fahrzeugs zu 
Charterzwecken (Bareboat-Charter/Skipper-Charter) 
gilt, sind auch die Risiken Unterschlagung und Betrug 
mitgedeckt. 
 
§ 4 Transporte der versicherten Sachen 
1. Für Land- und Flusstransporte und für Transporte 
des getrailerten Fahrzeugs per Fähre besteht Versi-
cherungsschutz innerhalb Europas bzw. innerhalb des 
in der Polizze genannten weiteren Fahrtgebietes, es sei 
denn, das Transportmittel hat nicht die erforderliche 
Eignung oder die versicherten Sachen sind nicht sach-
gemäß verladen und befestigt. Lose Teile sind gegen 
Diebstahl nur gedeckt, wenn sie unter Verschluss ver-
wahrt oder anderweitig sachgemäß gesichert sind. 
Für See- und Lufttransporte versicherter Sachen, aus-
genommen jedoch des Fahrzeugs selbst und persönli-
cher Effekten, besteht Versicherungsschutz weltweit. 
2. Für anderweitigen Versicherungsschutz bei Trans-
porten der versicherten Sachen ist vorherige besondere 
Vereinbarung nötig. 
 
§ 5 Aufwendungen 
1. Aufwendungen, insbesondere auch für Bergungs- 
und Hilfsleistungen Dritter, die der Versicherungs-
nehmer im Schadenfall zur Abwendung oder Minderung 
des Schadens (§ 10 Nr. 2) für geboten halten durfte, 
hat der Versicherer zu ersetzen, auch wenn sie erfolg-
los geblieben sind. Dasselbe gilt für Aufwendungen, die 
zur Wrackbeseitigung und Entsorgung erforderlich sind. 

2. Dieser Aufwendungsersatz gilt ebenfalls für Hilfe in 
Notfallsituationen, in denen keine unmittelbare Gefahr 
gem. § 3 für das versicherte Fahrzeug besteht, für das 
Schleppen zum nächstgelegenen Reparaturort sowie die 
Lieferung von Treibstoff, Öl, Batterien und Ersatzteilen 
(ausgenommen die Kosten für die Stoffe oder Teile 
selbst), solange andere Hilfe nicht erreicht werden kann. 
Soweit nicht anderweitig vereinbart, sind diese Kosten 
begrenzt auf maximal EUR 5.000,--. 
3. Erstattet werden zudem die notwendigen Kosten für 
das Inspizieren nach Grundberührungen.  
4. Der Aufwendungsersatz gem. § 5 wird nicht auf die 
Versicherungssumme angerechnet. Für ihn gilt auch nicht 
die Selbstbeteiligung (§ 7). 
 
§ 6 Ausschlüsse 
Der Versicherer leistet keinen Ersatz für 
a) Schäden, die entstehen, während das Fahrzeug zu 
anderen als sportlichen oder Vergnügungszwecken ver-
wendet wird (z.B. Einsatz des Fahrzeugs in Bareboat-
Charter oder Skipper-Charter). Wenn die Versicherung 
auch bei Verwendung des Fahrzeugs zu anderen als 
sportlichen oder Vergnügungszwecken gelten soll, ist 
vorherige besondere Vereinbarung nötig; 
b) Schäden, die der Versicherungsnehmer vorsätzlich 
oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt hat; 
c) Schäden, die verursacht sind durch Konstruktions-, 
Fabrikations-, Materialfehler oder durch Abnutzung im 
gewöhnlichen Gebrauch. Dieser Ausschluss gilt jedoch 
nur für die von dem Fehler bzw. der Abnutzung betroffe-
nen Teile selbst; 
Verlust oder Beschädigung, die als Folge des Fehlers bzw. 
der Abnutzung an anderen Teilen der versicherten Sa-
chen entstehen, sind im Umfang dieser Bedingungen 
gedeckt; 
d) Schäden, die verursacht sind, 

- durch Krieg, Bürgerkrieg oder kriegsähnliche Er-
eignisse und durch Vorhandensein von Kriegswerk-
zeugen als Folge von Krieg, Bürgerkrieg oder kriegs-
ähnlichen Ereignissen, 
- durch feindliche Verwendung von Kriegswerkzeugen, 
unabhängig davon, ob die Verwendung im Zusammen-
hang mit Krieg, Bürgerkrieg oder kriegsähnlichen Er-
eignissen steht, 
- durch Verwendung von chemischen, biologischen, 
biochemischen Substanzen oder elektromagnetischen 
Wellen als Waffen oder durch Verwendung elektro-
nischer Systeme als Mittel zur Schadenszufügung, 
- durch terroristische und politische Gewalthand-
lungen, unabhängig von der Anzahl der daran beteilig-
ten Personen,  
- durch Aufruhr, innere Unruhen, Streik, Aussperrung 
und Arbeitsunruhen, 
- durch Beschlagnahme, Entziehung oder sonstigen 
Eingriff von hoher Hand; 

e) Schäden, gleich welcher Art, die verursacht sind durch 
Kernenergie einschließlich der durch Kernreaktionen 
freigesetzten radioaktiven Strahlung; dieser Ausschluss 
gilt unabhängig davon, ob die Verwendung der Kern-
energie zu friedlichen oder nichtfriedlichen Zwecken 
geschieht; 
f) mittelbare Schäden (z. B. Beeinträchtigung der Renn-
fähigkeit, Minderwert, entgangene Gebrauchsvorteile); 
g) Geld, Wertsachen, Schmuck; 
h) Kunstgegenstände und Antiquitäten, wenn der Wert 
des einzelnen Gegenstands EUR 3.000,00 übersteigt. 
 
§ 7 Selbstbeteiligung 
Die in der Polizze genannte Selbstbeteiligung ist je Scha-
denfall zu berücksichtigen. Sie gilt jedoch nicht bei Total-



verlust, Einbruchsdiebstahl, Transportschäden gemäß § 
4 Nr. 1, Schäden an persönlichen Effekten, Schäden 
durch Brand, Blitzschlag sowie bei allein durch Dritte 
verschuldete Kollisionen mit dem stillliegenden Fahr-
zeug. 
 
§ 8 Versicherungswert = Feste Taxe 
1. Versicherungswert ist der Neuwert (Wieder-
beschaffungswert für gleichartige neue Sachen). Die 
Höhe dieses Wertes ist als Taxe festgeschrieben auf 
den Gesamtbetrag der in der Polizze ausgewiesenen 
Versicherungssumme. 
2. Der Einwand der Unterversicherung ist aus-
geschlossen. 
 
§ 9 Höhe der Entschädigung 
1. Bei Totalverlust, einschließlich des Falles des kon-
struktiven Totalverlustes (die notwendigen  
Wiederherstellungskosten übersteigen die Feste Taxe), 
wird die Feste Taxe gemäß § 8 ersetzt. 
2. Bei Teilschäden werden die notwendigen Wieder-
herstellungskosten ohne Abzüge "neu für alt" ersetzt. 
Die durch den Schadenfall verursachten Transport-
kosten zur Werft und zurück werden wie die Wieder-
herstellungskosten ersetzt. Für Schäden an persönli-
chen Effekten ist, falls keine anderweitige besondere 
Vereinbarung getroffen ist, die Entschädigung je Scha-
denfall begrenzt auf 2 % der Festen Taxe, maximal 
EUR 3.000,00. 
3. Erzielbare Erlöse aus Restwerten werden auf die 
Entschädigungsleistung nach Nr. 1 und Nr. 2 angerech-
net. Der Versicherungsnehmer kann die Anrechnung 
nicht dadurch abwenden, dass er dem Versicherer die 
Reste zur Verfügung stellt. 
 
§ 10 Obliegenheiten im Versicherungsfall 
1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, jeden 
Schaden dem Versicherer unverzüglich zu melden. 
Außerdem ist im Fall von Brand- und Explosions-
schäden, Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, Piraterie, 
Unterschlagung und betrügerischer Aneignung un-
verzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle Anzeige 
zu erstatten. 
2. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, aus eige-
ner Initiative alle zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, 
die zur Abwendung und Minderung des Schadens als 
geeignet in Betracht kommen. Wenn der Versicherer 
hierzu Weisungen gibt, hat der Versicherungsnehmer 
diese Weisungen zu befolgen. 
3. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Ver-
sicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Scha-
denberichte zu erstatten und dem Versicherer auf des-
sen Verlangen jede Auskunft zu erteilen, die aus Sicht 
des Versicherers zur Feststellung des Versicherungsfalls 
und der Leistungspflicht erforderlich ist. Belege hat der 
Versicherungsnehmer auf Anfordern des Versicherers 
beizubringen, soweit die Beschaffung zumutbar ist. 
4 Wird eine der in Nr. 1 bis Nr. 3 genannten Obliegen-
heiten verletzt, ist der Versicherer nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen (insbesondere §§ 6, 62 
VersVG) von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
 
§ 11 Zahlung der Entschädigung 
1. Der Versicherer hat seine Prüfungstätigkeit zur Fest-
stellung des Versicherungsfalls und der Leistungspflicht 
so rasch wie möglich durchzuführen und nach positi-
vem Abschluss unverzüglich die Entschädigungsleistung 
auszuzahlen. 
2. In allen Fällen der Entwendung, einschließlich des 
Falls betrügerischer Aneignung, tritt Fälligkeit der Ent-
schädigungsleistung frühestens zwei Monate ab Scha-
denmeldung ein. Wird der Verbleib entwendeter Sachen 
ermittelt, ist der Versicherungsnehmer nur dann ver-
pflichtet, die Sachen wieder zu übernehmen, wenn 
zwischen der Schadenmeldung und dem Zeitpunkt, in 
dem der Versicherungsnehmer die Sachen wieder in 

seine Verfügung bringen kann, ein Zeitraum von nicht 
mehr als zwei Monaten verstrichen ist. 
3. Wenn im Zusammenhang mit einem Schadenfall ein 
behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den 
Versicherungsnehmer aus Gründen eingeleitet worden 
ist, die auch für den Entschädigungsanspruch erheblich 
sein können, ist der Versicherer berechtigt, die Entschei-
dung, ob und wieweit er eintrittspflichtig ist, zurückzu-
stellen bis zum rechtskräftigen Abschluss dieses Verfah-
rens. 
 
§ 12 Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem in der Polizze 
genannten Zeitpunkt. Der Einwand, dass bis zur Zahlung 
der Erstprämie Leistungsfreiheit bestehe (§ 38 Abs. 2 
VersVG), ist ausgeschlossen. 
 
§ 13 Vertragsdauer, Kündigung 
1. Der Versicherungsvertrag wird auf die Dauer eines 
Jahres fest abgeschlossen. Er verlängert sich jeweils um 
ein weiteres Jahr, wenn er nicht spätestens drei Monate 
vor Ablauf des jeweiligen Vertragsjahres schriftlich ge-
kündigt wird. 
2. Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles ist jeder 
Teil berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu kündigen. 
Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Monates seit 
dem Abschluss der Verhandlungen über die Entschädi-
gung zulässig. Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist 
von einem Monat einzuhalten. Der Versicherungsnehmer 
kann nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluss 
der laufenden Versicherungsperiode kündigen. 
3. Wird das Fahrzeug veräußert, so endet der Versiche-
rungsvertrag mit dem Zeitpunkt des Eigentumsüber-
gangs. Der Versicherungsnehmer wird sogleich nach dem 
Eigentumsübergang dem Versicherer zur Abrechnung der 
zu erstattenden Prämie (Nr. 4) den Zeitpunkt des Eigen-
tumsübergangs unter Beifügung einer Kopie des Kaufver-
trages anzeigen. Für den Erwerber besteht, sofern er 
nicht widerspricht, für die Dauer von einem Monat ab 
Eigentumsübergang Versicherungsschutz nach diesen 
Bedingungen als vorläufige Deckung; dabei gilt als Versi-
cherungssumme der im Kaufvertrag ausgewiesene Kauf-
preis, höchstens jedoch die bisherige Versicherungssum-
me (Feste Taxe). 
4. Endet der Versicherungsvertrag vorzeitig nach Nr. 2 
oder Nr. 3, wird die nicht verbrauchte Prämie zeitanteilig 
erstattet, sofern es sich nicht um eine Mindestprämie 
handelt. 
 
§ 14 Anzeigen und Willenserklärungen 
Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Wil-
lenserklärungen des Versicherungsnehmers im Rahmen 
dieses Versicherungsvertrags können rechtswirksam 
gegenüber der Firma Pantaenius Yachtversicherungen 
GmbH vorgenommen werden. 
 
§ 15 Allgemeine Bestimmungen 
1. Die Leistungen des Versicherers und des Versiche-
rungsnehmers erfolgen in der Währung, in der die Versi-
cherungssumme und die Prämie in der Polizze ausgewie-
sen sind. 
2. Es gilt österreichisches Recht vereinbart. 
3. Die Leistungsansprüche aus diesem Versicherungs-
vertrag können ohne ausdrückliche Zustimmung des 
Versicherers nicht übertragen werden. 
4. Ist die Versicherung von mehreren Versicherern über-
nommen, so haften die beteiligten Versicherer nur auf 
ihren Anteil und nicht als Gesamtschuldner. Vereinbarun-
gen, die der führende Versicherer mit dem Versiche-
rungsnehmer trifft, sind für die übrigen beteiligten Versi-
cherer bindend. Pantaenius Yachtversicherungen GmbH 
erteilt dem Versicherungsnehmer auf Anforderung 
schriftlich Auskunft, welche Versicherer mit welchen 
Anteilen an seiner Versicherung beteiligt sind. 
5. Ergänzend gelten für diesen Vertrag die Bestimmun-
gen des Versicherungsvertragsgesetzes (VersVG). 


